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(De offie10 cooperatoris paroeclalis eiusque natura.) Über
dieses ema verbreitet sich der Kanonist OSO In Jus Pontificium,
1937, 195 Weıl 1im Can 476, 6’ VO  — einem Offizium des
Hılfspriesters dıe Rede 1st,; wollten ein1ge Kanonisten dem-
selben ach dem allgemeinen Rechte ıne potestas ordinaria -
schreıben, die allerdings durch das Partıkularrecht beschränkt
werden könnte. OSO macht aufmerksam, daß der betreiffen-
den Gesetzesstelle nıcht VO der potestas, sondern VO den Ver-
pflichtungen des Hılfspriesters die Rede ist er sind alle
Vollmachten des Hilfspriesters delegierte Vollmachten

5 b2 B7n Prof Dr Joh Haring.
(Zur Geschichte des kirchlichen Prozeßrechtes.) Das eltende

kanonische eC W1e im Codex Juri1s Canon1ıC1 niedergelegt ist,
wiıird In seinem Aufbau vielifac. erst durch dıe Rechtsgeschichte
eklärt. Dies gılt esonders für das Prozeßrecht Vor urzem
erschıen Von einem jJjungen ungarıschen Kanonisten, Dr Michael
VO  - Möra, ıne Studie „„Die rage des Z1ivilprozesses un der
Beweislast be1 Gratian‘“‘‘, eCs 1937 Der Autor untersucht die
Yrage, welchen Kınflu das romische un: germanısche Recht
quf das Brozeßrecht be1 Gratian 1130) Se habe Möra
kammt rgebnis, daß Gratian hauptsächlic den Strafprozeß,
aber auch einen Zivilprozeß, der stark VO öffentlich-rechtlichen
Klementen durchsetzt ist, behandelt Abgelehnt wıird die An-
schauung, daß der kirchliche Prozeß eine Fortsetzung des jJüd1-
schen sel.  .3 1elimenr durchdringen sich römische und germanısche
Grundsätze. Dies zeigt sich besonders In der Beweislehre. Nach
römischem Recht hat der Kläger die Beweiıslast, ach germanı-
schem Rechte ıst der eklagte .„‚näher dem Beweise‘“‘, ann durch
Gottesurteile, Fıdeshelfer, Remigungseid das Gegenteil der äge-
rischen Behauptung beweisen. Nach römıschem ec hat der
Richter freie Beweiswürdigung, das germanısche Recht hat Be-
weısregeln, die der Rıchter ebunden ist Das kiırchliche ec.
be1i Gratan steilt 1U eline ynthese dar Grundsätzlich hat der
Kläger Zzu beweisen. Gelingt dem Kläger der Beweis nicht voll-
ständig, ann ach richterlichem Ermessen dem Beklagten der
KReinigungseid aufgetragen werden. Nach geltendem Rechte
(can 1744 darf der Angeklagte niıcht 1m Strafprozeß, wohl aber
in anderen Prozessen eidlich VeTrTNOINMEN werden.

Taz Prof Dr Joh Harıng.
(Erfahrungen des Ehegerichtes.) plegelt sıch 1m kirc  ilchen

Ehegerichte die moderne Ehekrisis wıder, zeigen sich aher
auch Mängel der kirchlichen Verwaltungspraxis. Oft betonen die
unglüc.  ichen Lheleute: ÜBE  7 UINSerer Eheschließung QNG es
rusch DOT sıch Der Pfarrer besorgte in entgegenkommendster
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Weise dıe Dıspensation VO  — Zzwel Aufgeboten.‘ Da hat der Pfaf-rer
den ank für seıne Gefälligkeit. Kirchliche Gesetze sınd nıcht
dazu da: daß davon dispensiert WIrd, sondern daß sS1e eingehalten
verden 1C selten kommt VOr: daß — qauf eın höchst
unvollkommenes Informativexamen st6ößt Die Brautleute hätten
1LUT‘ eın Aktenstuc ZU unterzeichnen gehabt. Auch die Aufnahme
des Informativprotokolls U5re eine weltliche Kanzleikraf gehort
nıicht Sanz dem Bereiche der Unmöglichkeıt Oft behaupten
Eheleute 1m Eheprozeß, daß ihnen eın Brautunterricht erteilt
worden sel Vielleicht ist dies unriıchtig oder aber c W ar der
Unterricht allgemeın, daß sıch die Brautlieute dessen Sar nıcht
bewußt wurden. Auch ein Massenunterricht, gleichzeitiger
Unterricht mehrerer Brautleute, ist nıcht empfehlen. Nıemals
soll VOo der Einzelbefragung der Brautleute abgesehen werden.
Weniıgstens ann dann nıcht leicht Zwang- oder sonstiger
Mangel des Ehewillens behauptet werden. Auch qauf das Verhal-
ten he]l der Trauung ist achten. Es sınd vorgekommen,
in denen behauptet wurde, daß eın Brautteil be1ı der Irauung
betrunken, also der Eheabschlu unguültı WAarT. Trauungsdele-
gatıonen sınd in Evıdenz halten. Es wurde in einem Falle
Mangel der Delegation des Trauungsprliesters behauptet. Die Nach-
SCHau 1m Trauungsbuch ergab, daß tatsäc  IC das Delegations-
verhältnis nıcht angemerkt WAar, obwohl höchst wahrscheinlich die
Delegation VO zuständıgen Pfarrer gegeben ar. Außern Braut-
leute VOT der JIrauung ine Unschlüssigkeit hınsıchtlı des Ehe-
abschlusses, ist keineswegs Sache des Pfarrers Oder Seel-
SOTgersS, dıe Leute ZU Entschlusse zZU drängen Sonst behaupten
später die unglücklichen eleute, der Pfarrer habe erklärt, jetzt
sei keine eit mehr ZuU Rücktritt. Tatsaäc  1C. sind derartige Be-
auptungen VOTLT dem Ehegerichte emacht worden. Der
Pfarrer, eZwW. der Seelsorger, wird, WEenNnn VOL Anstrengung
eINeSs LE,.heprözesses efragt wIrd, selbstverständlich den Leuten
seinen Rat nıcht vorenthalten. Aber nıemals annn oder soll

dennihnen einen sicheren Erfolg des Prozesses garantıieren,
regelmäßig sınd dıe Angaben der Partejen subje. gefärbt, wWenn

nicht Sar unrichtig, oder können nıcht entsprechend hbewılesen
werden. Miıt Nachdruck mache der Seelsorger dıe Partejıen quf
Art R B der Eheprozeßinstruktion aufmerksam: Die gerichtliche

ist hinsichtlich des Beweises der FEheAussage der eleute
ungültigkeit kein hinlänglicher Beweils. ESs mussen ehben noch
andere, E vollwertige ewelse beigebracht werden. Nach em
/unsche der Parteien sollen Eheprozesse möglichst rasch BE:
führt werden. In dieser Hinsıicht mache der Seelsorger cdıe Ehe-
leute aufmerksam, daß ine rasche Erledigung regelmäßıg nıcht
A erwartien ist Die rhebungen, dıe Einvernahme zahlreicher
Zeugen, dıe Behandlung iın Zzwel oder Sar dreı Instanzen verlangt



1ne längere Zeitdauer. Eine ZWE1]Ja rı1se Dauer ist
hts esonderes. Dann soll auch der Kostenpunkt den Parteien

nıcht vorenthalten werden Die Eheprozeßinstruktion kennt
auch C111 Armenrecht (vgl Art 239 —— Aber Wenn qauch das Ge-

cht selbst auf alle ebuhren verzichtet erwachsen 111
manchen Prozessen HLE arztlıche Gutachten durch Über-
Setzung der Gerichtsakten Auslagen, dıe edeckt sCc1in wollen.
Darauf soll dıe Parteı VOon em Anfang aufmerksam emacht
werden. Nicht unangebracht dürfte auch SCIN, aufmerksam ZUu

achen, daß der kırchliche Eheprozeß auf Wahrhaftigkeit aufge-
ıut werden muß Wiırd nfolge unwahrer Aussagen der Parteien
oder der Zeugen ein FEhenichtigkeitsurteil erzielt, ann sıich die
Partei damıiıt nıcht beruhigen. Eıne auf ein ungültiges E,henichtig-
keitsurteil hın CINSESANSgENE 11EUeE Ehe WAaTe ungültig

TAaZ. Prof Dr Joh Hariıng
(Bernhard Bartmann Am August starb ader-

orn ELOf Dr Bernhard Bartmann der Nestor der deutschen
ogmatiker UrCcC. Vo Semester hatte den Lehrstuhl für
ogmatı der Erzbischöflichen phılosophisch theologischen
Akademie aderborn 1iNnNNe. Vor sSeiner erufung wırkte zehn
Te als Seelsorger und Religionslehrer Hamm und Dort-
mund Bartmann hbetrachtete STEeISs als gunsliges eschHıc daß

VOTLT Se1iNer akademischen Laufbahn solange der Seelsorge
alıg SCinNn konnte. So behielt auch als akademischer Lehrer

offenen IC für das en Aber Wr nıcht
NUr CIM gottbegnadeter Lehrer, sondern auch ein überaus irucht-
barer und erfolgreicher Schriftsteller.

Sein eıgentliches Lebenswerk ıst das bel Herder reiburg
erschienene zweibändige ‚„„‚Lehrbuch der ogmatik‘“‘ (8 Aufl
F  ur die ammlung ‚„‚Herders theologische Grundrisse‘‘ bearbeIı-
tete den „Grundriı. der ogmatik‘“ (2 Aufl Daneben Vel-
faßte Prof Bartmann noch mehrere streng wıissenschaftliche
Monographien und e1iNne Reihe volkstümlicher Bücher, denen

sich als relıg1ösen Volksschriftsteller des Wortes bester Be-
deutung zeıgte. Es erwähnt Des Christen Gnaden-
lehen Jesus Christus, Heiland und Önlg; Maria Lichte
des aubens und der Frömmigkeit; Unser Vorsehungsglaube;
Die \Schöpfung; Die rlösung, un und ühne; das mutige,
schöne TITrostbuch VO „Fegfeuer‘“‘.

S50 WAar Prof Bartmann nıcht NUur 3881 ogmatiker VOo be-
kannter wıssenschaftlicher Gründlichkeit, sondern verstan auch
WI1e WENISE die Wege dıe seelsorgliche Praxıs.

Linz Dr Joh bernhumer


